


 

Große Kreisstadt Eislingen/Fils 
Kreis Göppingen 

 
Bebauungsplan „Ziegelbachklinge, 2. Änderung - Erweiterung Kinderhaus“ 

 
Planbereich 24: Vogelgarten - Tälesweg  
 
Bestandteil des Bebauungsplans ist der Lageplan des Planungsamts Eislingen/Fils vom 30. Juni 2017 
 

I. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 

Rechtsgrundlagen der Festsetzungen sind: 

Das BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt 
durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist. 

Die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), die zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist. 

die PlanZV vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist. 

das BNatschG vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. 
August 2016 (BGBL. I.S. 1972) geändert worden ist. 

 

In Ergänzung der Planeinzeichnung wird Folgendes festgesetzt: 

 
1. 
 
 

Art der baulichen Nutzung 
(§§ 1-15 BauNVO) 
 

Flächen für den Gemeinbedarf 
(§ 9 (1) 5 BauGB) 
 

1.1 
 
 

Maß der baulichen Nutzung 
(§§ 16 (2) 1 BauNVO) 

Max. 690 m² Grundfläche 
 

 
1.2 
 
1.3 

Zahl der Vollgeschosse 
(§ 16 (2) 3 BauNVO) 
 
Bauweise 
(§ 22 BauNVO) 
 

2 Vollgeschosse 
 
 
Offene Bauweise 
 

3. Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
und sonstige Bepflanzung 
(§ 9 (1) 25a BauGB) 

Auf dem eingezeichneten Pflanzstandort ist ein 
gebietsheimischer Laubbaum zu pflanzen. Die 
Bepflanzung hat im Jahr der Herstellung des Er-
weiterungsbaus des Kinderhauses, spätestens 
im Folgejahr zu erfolgen.  

 

 

 

 



4. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und Entwicklung von Natur und 
Landschaft 
(§ 9 (1) 20 BauGB) 

Die Fläche ist von jeglicher Bebauung freizuhal-
ten. Die Erhaltung des Laubmischwaldes und die 
Entfernung der nicht standortgerechten Nadel-
gehölze werden festgesetzt. Eine Durchlichtung 
des Waldes ist zulässig. 
 

5. Herstellen des Straßenkörpers 
(§ 9 (1) 26 BauGB) 

Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in den 
an öffentliche Verkehrsflächen angrenzenden 
Grundstücken Betonfüße (Fundamente) entlang 
der Grundstücksgrenze in einer Breite bis 50 cm 
erforderlich. Die Fundamente sind von jedem Ei-
gentümer auf seinem Grundstück zu dulden. 
 

I I. 
 
1. 
 

H i n w e i s e 
 
Bodenschutz 
 

 
 
Die im Merkblatt „Merkblatt Bodenschutz bei 
Bebauungsplänen“ des Landratsamts Göppingen 
aufgeführten Regelungen sind zu beachten. Das 
Merkblatt liegt der Begründung als Anlage bei. 

2. Kreisarchäologie/Denkmalpflege 
 

Es ist nie vollständig auszuschließen, dass im 
Rahmen von Bodeneingriffen überraschend ar-
chäologische Funde und/oder Befunde zutage 
treten. Gemäß § 20 DSchG ist in einem solchen 
Fall die Kreisarchäologie Göppingen sowie das 
Regierungspräsidium Stuttgart/ Ref. 86 Denk-
malpflege umgehend zu benachrichtigen.  

Darüber hinaus können bei tiefer in den Unter-
grund eingreifende Maßnahmen jederzeit auch 
archäologische/ paläontologische Tier- und 
Pflanzenreste zutage treten. Nach § 2 DSchG un-
terliegen entsprechende organische Reste und 
Fossilien ebenfalls dem Denkmalschutz, so dass 
zumindest auffällige Versteinerungen und Kno-
chen meldepflichtig sind. 
 

3. Niederschlagswasser Die im Merkblatt „zur erlaubnisfreien, flächen-
haften Versickerung von Niederschlagswasser“ 
des Landratsamts aufgeführten Regelungen sind 
zu beachten. Das Merkblatt liegt der Begründung 
als Anlage bei. 
 

4. Altlasten Auf Flurstück 931/2 liegen Altlasten mit der Flä-
chen-Nr. 1108 des Altlastenkatasters des Land-
kreises Göppingen. Es handelt sich hier um Alt-
ablagerungen. Daher muss vor Baubeginn eine 
Baugrunduntersuchung durch ein Fachbüro er-
folgen. Bei entsprechenden Befunden ist ein Ent-
sorgungskonzept zu erstellten und baubeglei-
tend eine fachliche Überwachung durchzufüh-
ren. 

   
 
 

  



5. Überbauung der Kanaltrasse und der Ver-
dolung des Ziegelbachs 

Eine Überbauung der Verdolung ist für den Er-
weiterungsanbau des Kinderhauses notwendig. 
Die Verdolung liegt in 6 m Tiefe. Unterhaltungs-
maßnahmen an der Verdolung werden deshalb 
grundsätzlich von innen durchgeführt, so dass 
für die Unterhaltungsmöglichkeiten des verdol-
ten Gewässers durch die Überbauung keine Ver-
schlechterung eintritt. Nachdem die Ziegelbach-
verdolung innerhalb des Siedlungsgebietes bis 
auf den Planbereich innerhalb des Straßenkör-
pers verlegt ist, kann eine Offenlegung des Ge-
wässers aus diesem Grunde und aufgrund der 
Tiefenlage des Gewässers (6 m unter Gelände) 
für die Zukunft praktisch ausgeschlossen wer-
den. Um im Falle einer Überlastung der Verdo-
lung keine Barriere für den oberirdischen Hoch-
wasserabfluß zu schaffen, wird östlich des Bau-
fensters ein 3 Meter breiter Streifen zur Schaf-
fung einer Hochwassermulde freigehalten. 
 
Im Baugenehmigungsverfahren muss darüber 
hinaus der Nachweis erbracht werden, dass der 
Wasserstand und der Abfluss bei Hochwasser 
nicht nachteilig verändert und der Hochwasser-
schutz daher nicht beeinträchtigt wird. 

   

   
III. AUFZUHEBENDE FESTSETZUNGEN 

   
Innerhalb des Geltungsbereichs bestehende bauliche Festsetzungen werden mit Inkrafttreten dieses 
Bebauungsplans neu geregelt bzw. außer Kraft gesetzt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Satzung über die Örtlichen Bauvorschriften 
 

 

Bebauungsplan  „Ziegelbachklinge, 2. Änderung - Kinderhaus“ 
 
Planbereich 24: Vogelgarten – Ziegelbach 
 

 

Bestandteil der örtlichen Bauvorschriften ist der Lageplan des Planungsamts Eislingen/Fils vom  

30. Juni 2017 

 

IV. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

 
Rechtsgrundlage der örtlichen Bauvorschriften ist: 

Die LBO in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2010, zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 11. November 2014 (GBl. S. 501) geändert worden ist. 

   
   
1. 
 
 
 
2. 

Einfriedungen 
(§ 74 (1) 3 LBO) 
 
 
Dachbegrünung 

Als Abgrenzung der Grundstücksflächen zur 
Straße sind zur Sicherheit der Kinder transpa-
rente Einfriedungen bis 1,50 m Höhe zulässig.  
 
Flachdächer sind flächig extensiv mit nieder-
wüchsigen, trockenheitsresistenten Stauden und 
Gräsern (z. B. Sedum-Arten) zu begrünen. Es ist 
eine dünne, unbelastete Substratschicht (antei-
lig Oberboden) vorzusehen. 

 

Technische Dachaufbauten (z.B. Lichtkuppeln, 
Fahrstuhlüberfahrten oder dergleichen) dürfen 
maximal 30 % der Dachflächen einnehmen. Hier-
für entfällt die Pflicht der Dachbegrünung. Auf-
geständerte Anlagen zur Gewinnung von Solar-
energie sind in Kombination mit Dachbegrünung 
zulässig. 

 
3. 

 
Gestaltung der Stellplätze 
(§ 74 (1) 3 LBO) 

 
Stellplätze sind zur Verringerung der Versiege-
lung mit wasserdurchlässigem Belag (Rasenpflas-
ter, Rasengittersteine, Schotterrasen etc.) herzu-
stellen. 
 

   
 
 
 
 
 

  



V. AUFZUHEBENDE FESTSETZUNGEN 

Innerhalb des Geltungsbereiches bestehende örtliche Bauvorschriften werden mit Inkrafttreten des 
Bebauungsplans neu geregelt bzw. außer Kraft gesetzt.  

 

Eislingen/Fils, den 30. Juni 2017 

Baudezernat/Planungsamt 

61-Cb-m 

 

 

 

Dirk Ringleb 

Dipl.-Ing. (FH) Stadtplaner 
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Kreis Göppingen 
 
B E G R Ü N D U N G 
gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 
 
zum Bebauungsplanentwurf  

„Ziegelbachklinge, 2. Änderung - Erweiterung Kinderhaus“ 
im Planbereich 24: Vogelgarten-Tälesweg 

 

1. Die Erforderlichkeit und Ziele der Planung 
 
Das Kinderhaus Am Ziegelbach umfasst bisher 3 Gruppen. 
Hier werden Regelkindergartenkinder, VÖ-Kinder und Ganztageskinder im Alter von 3 - 6 Jahren betreut. 
 
Im April 2016 wurde, bedingt durch die stark erhöhte Nachfrage an Kinderbetreuungsplätzen, eine 
räumliche Erweiterung als Provisorium in Containerbauweise auf den südlich angrenzenden öffentli-
chen Stellplätzen erstellt. 
Es hat sich nun gezeigt, dass der im Provisorium geschaffene Raum für 2 Gruppen künftig dauerhaft 
benötigt wird. 
Daher soll das Kinderhaus durch einen Anbau an das bestehende Gebäude um zwei Gruppen auf 5 
Gruppen erweitert werden. Der Anbau ersetzt das zeitlich befristete Provisorium auf den öffentlichen 
Stellplätzen.  
 
Der Anbau überschreitet die im bisher rechtskräftigen Bebauungsplan „Ziegelbachklinge- 1. Änderung 
Kindergarten“ ausgewiesene überbaubare Grundstücksfläche. Daher wird eine Änderung des bestehen-
den Bebauungsplans nötig. 
 

1.1. Lage im Raum und Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich auf Flur 1 Großeislingen und umfasst den Be-
reich zwischen Ziegelbachstraße im Westen, Ziegelbachklinge im Norden, der Hangkante zum Bereich 
am Tälesweg im Osten und dem Fußweg zum Heckenweg im Süden. 
Der Geltungsbereich ist so gewählt, dass dieser den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Ziegelbach-
klinge, 1. Änderung - Erweiterung Kindergarten“ vollumfänglich überschreibt. 

1.2. Ziele der Planung 
Da er Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen im Einzugsbereich des Kinderhauses am Ziegelbach stetig 
steigt, soll das zeitlich befristete Provisorium in Containerbauweise auf den öffentlichen Parkplätzen 
südlich vom Kinderhaus Ziegelbach durch einen nachhaltigen Anbau an das bestehende Kindergarten-
gebäude ersetzt werden. 
Der Anbau geht eine organisatorische Verbindung mit dem Bestand ein, der Außenbereich kann ge-
meinsam genutzt werden. 
Da das Areal bereits bebaut ist, wird durch diesen Bebauungsplan lediglich eine geringfügig dichtere 
Bebauung ermöglicht.  
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Der sparsame Umgang mit den begrenzten Ressourcen ist eine der grundlegenden Regeln für nachhal-
tiges Handeln. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Flächenverbrauchs kommt im Sinne einer nach-
haltigen und flächenschonenden Stadtentwicklung der Nutzung vorhandener Potenziale im bestehen-
den Gefüge eine enorme Bedeutung zu. Da es weder umweltfreundlich noch kostengünstig ist, mensch-
liche Siedlungen immer weiter in die Landschaft hinaus auszudehnen, ist es daher geraten, vorhandene 
Potentiale innerhalb der besiedelten Fläche aufzuzeigen und zu nutzen. 

Durch den Anbau kann auf die Errichtung eines zusätzlichen neuen Kinderhauses, auf anderen Flächen 
in Eislingen/Nord, erst einmal verzichtet werden.  

Somit werden ein sparsamer, schonender Umgang mit den Ressourcen und eine Verringerung der In-
anspruchnahme und Versiegelung von Flächen erreicht. 

Die durch das Provisorium überbauten öffentlichen Stellplätze sollen wieder als öffentlicher Parkraum 
zur Verfügung stehen. 

1.3. Entwicklung aus dem Raumordnungsplan 
Der gültige Flächennutzungsplan vom 17.06.2004 weist für den Geltungsbereich Flächen für Gemein-
bedarf  gemäß § 5 (2) 2 BauNVO aus. Damit ist eine Entwicklung des Bebauungsplans aus dem Flächen-
nutzungsplan gegeben.  

1.4 Bestehendes Planungsrecht 
Es besteht hier der rechtskräftige Bebauungsplan „Ziegelbachklinge 1. Änderung Kindergarten“ vom 
31.08.2002. 
Der Planbereich wird im neuen Bebauungsplan übernommen. 
 
Verfahrensart 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Es 
handelt sich um bereits teilweise bebaute Innenbereichsflächen von ca. 3900 m². 

Nutzung und Städtebau 
Als bisherige sowie künftige Nutzung ist größtenteils Gemeinbedarfsfläche festgelegt. Ein untergeord-
neter Teil wird als Straßenverkehrsfläche für Stellplätze ausgewiesen. 

Verkehr  
Die vorhandenen Straßenverkehrsflächen der Ziegelbachstraße und Ziegelbachklinge sind für den durch 
die Erweiterung des Kindergartens zu erwartenden erhöhten Hol- und Bringverkehr ausreichend dimen-
sioniert.  

Die Stellplatzkapazitäten sind ebenfalls ausreichend.  

Es stehen künftig im südlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans, auf der jetzigen Containeraufstell-
fläche, wieder 12 öffentliche Parkplätze zur Verfügung.  

Im nördlichen Bereich des Grundstücks, an der Ziegelbachklinge, sind ca. 10-12 provisorische Stellplätze 
vorhanden. Ein Teil dieser Stellplätze werden nun endgültig mit wasserdurchlässigen Belägen hergestellt 
und stehen dem Kinderhaus zur Verfügung (Personalparkplätze sowie für Hol- und Bring-Parkvorgänge). 

Außerhalb des Geltungsbereiches befinden sich 6 öffentliche Parkplätze als Parktasche an der Ziegel-
bachklinge. Weitere Parkplätze sind als Längsparkstreifen entlang der gesamten Ziegelbachstraße vor-
handen. 
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Altlasten 
Laut Altlasten- und Bodenschutzkataster des Landkreises Göppingen sind im Plangebiet Auffüllungen 
vorhanden. Es liegen auf Flurstück 931/2 Altlasten mit der Flächen-Nr. 1108 des Altlastenkatasters des 
Landkreises Göppingen. Es handelt sich hier um Altablagerungen. 

Im Jahr 2002 wurden daher, begleitend zum Bebauungsplanverfahren „Ziegelbachklinge 1. Änderung – 
Kindergarten“, ein Gutachten über Detailerkundung der Altablagerung „Ziegelbachklinge“, 19.7.2002, 
eine historische Erkundung der Altablagerung „Ziegelbachklinge“, 05.07.2002 sowie ein Ingenieurgeo-
logisches Gutachten, 11.07.2003 zum Neubau des Kindergartens „Ziegelbachklinge“ von der Fa. Hertle 
& Dr. Gollub erstellt. 

Hier wurden die Themen Boden-Grundwasser und Boden-Mensch behandelt. 

Die Bodenaushubarbeiten im Jahr 2003 wurden, wie empfohlen, gutachterlich begleitet und ein Bericht 
zur Überwachung der Bodenaushubarbeiten im Zuge des Neubaus des Kindergartens „Ziegelbach-
klinge“ am 19.03.2003 erstellt. 

Aus Vorsorgegründen wurde im Bereich der Außenanlagen beim Bau des Kindergartens, wie im Gut-
achterpapier empfohlen, ein Bodenaustausch in einer Mächtigkeit von 1 m auf dem gesamten Kinder-
gartenfreigelände vorgenommen.  

Nach Einschätzung des Landratsamtes Göppingen, Schreiben vom 5.10.2006, konnte auf Grund des un-
bedenklichen Befundes nach Abschlussbericht des Büros Hertle & Dr. Gollub vom 12.09.2006 die fach-
technische Kontrolle eingestellt werden. 

Für die neuerliche Baumaßnahme, den Erweiterungsanbau an das bestehende Gebäude, wurde für den 
von den Baumaßnahmen betroffenen Bereich aus Vorsorgegründen eine erneute Baugrunduntersu-
chung zu den Themen Boden-Grundwasser und Boden-Mensch und bei entsprechendem Befund eine 
gutachterliche Begleitung der Baumaßnahmen sowie die Erstellung eines Entsorgungskonzeptes als Auf-
lage in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans unter „II Hinweise, Punkt 2 Altlasten“ aufge-
nommen. 

Überbauung der Kanaltrasse und der Verdolung des Ziegelbachs 
Eine Überbauung der Kanaltrasse und der Verdolung ist für den Anbau an das bestehende Gebäude 
notwendig, da aufgrund des Zuschnittes des bestehenden Gebäudes sowie des Grundstücks nur an der 
Ostseite eine sinnvolle Erweiterung entstehen kann.  

Die Verdolung liegt in 6 m Tiefe, Unterhaltungsmaßnahmen an der Verdolung werden deshalb grund-
sätzlich von innen durchgeführt, so dass für die Unterhaltsmöglichkeiten des verdolten Gewässers durch 
die Überbauung keine Verschlechterung eintritt. Nachdem die Ziegelbachverdolung innerhalb des Sied-
lungsgebietes bis auf den Planbereich innerhalb des Straßenkörpers verlegt ist, kann eine Offenlegung 
des Gewässers aus diesem Grunde und aufgrund der Tiefenlage des Gewässers (6 m unter Gelände) für 
die Zukunft praktisch ausgeschlossen werden. Um im Falle einer Überlastung der Verdolung keine Bar-
riere für den oberirdischen Hochwasserabfluß zu schaffen, wird östlich des Baufensters ein 3 m breiter 
Streifen zur Schaffung einer Hochwassermulde freigehalten. 
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2. Planungsrechtliche Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung und Ausnahmen 
Für das Areal wird entsprechend des Bestandes „Flächen für Gemeinbedarf“ gemäß § 9 (1) 5 BauGB 
festgesetzt.  

Maß der baulichen Nutzung 
Für das Maß der baulichen Nutzung wird eine Grundfläche von 690 m² gemäß § 16 (2) 1 BauNVO fest-
gesetzt.  

Höhe baulicher Anlagen/ Vollgeschosse 
Die Festsetzung der Vollgeschosse dient der Beschränkung der Höhenentwicklung der Gebäude.  

Bauweise, Stellung der baulichen Anlagen und überbaubare Grundstücksfläche 
Es wird eine offene Bauweise festgelegt. 

Baufenster  
Das bestehende Baufenster wird gegenüber dem ursprünglichen Planungsrecht vergrößert um eine An-
baumöglichkeit für den gestiegenen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen zu schaffen.  

Verkehrsfläche 
Die Ausgestaltung der Verkehrsfläche ist nicht Bestandteil des Bebauungsplans und ist deshalb unver-
bindlich. 

Anpflanzung und Bindung für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 
Im Bereich des bestehenden Parkplatzes werden 5 bestehende Bäume mit einer Pflanzbindung gesi-
chert. Ein abgängiger Baum an der Südwestseite des Parkplatzes wird als Neupflanzung festgesetzt. Im 
Bereich der nördlichen Parkfläche wird eine Pflanzbindung für 3 Sträucher festgesetzt. 

 

3. Örtliche Bauvorschriften 

Dachbegrünung 
Durch Festsetzen einer Dachbegrünung für Flachdächer wird der Eingriff in den Naturhaushalt verrin-
gert. Daher wird eine extensive Dachbegrünung festgesetzt. Technische Dachaufbauten dürfen auf be-
grünten Flachdächern nur 30 % der Dachflächen einnehmen. Für diese 30 % entfällt die Pflicht der Dach-
begrünung; der übrige Bereich ist zu begrünen.  

Einfriedigungen 
Um ein einheitliches Erscheinungsbild zum öffentlichen Raum hin zu wahren, sind tote Einfriedigungen 
entlang des öffentlichen Verkehrsraums zur Sicherheit der Kinder bis 1.50 m Höhe und in Form von 
Natursteinen, Holz-, Stahl- oder Drahtgeflechtzäunen zulässig. Diese sind zu hinterpflanzen, wobei ge-
bietsheimische Gehölze zu bevorzugen sind. 

Gestaltung von Stellplätzen und Zufahrten 
Das Festsetzen wasserdurchlässiger Beläge für Stellplätze und Zufahrten trägt zur Minimierung des Ein-
griffs in den Naturhaushalt bei. 
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4. Umweltbericht 
Gemäß § 13a (2) 1 i.V.m. § 13 (3) 1 BauGB kann im beschleunigten Verfahren von einer Umweltprüfung 
und einem Umweltbericht abgesehen werden, da keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in 
§ 1 (6) Nr. 7 BauGB genannten Schutzgüter bestehen. Die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung findet 
keine Anwendung.  

5. Artenschutz  
§ 44 (19 BNatSchG)  

Das durch die Erweiterung überplante Gelände umfasst weitestgehend eine bestehende Spielfläche in-
nerhalb der Außenanlage. Es sind hierzu voraussichtlich einige einzelne Ziergehölze zu entfernen. Eine 
am 04.05.2017 durchgeführte Übersichtsbegehung ergab keine Anhaltspunkte, dass durch die geplante 
bauliche Erweiterung Lebensstätten streng geschützter Arten in Anspruch genommen werden oder eine 
erhebliche Störung auf streng geschützte Arten ausgehen kann. Nach überschlägiger Betrachtung wer-
den die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BNatSchG unter Beach-
tung der gesetzlichen Rodungszeiträume durch das Vorhaben nicht berührt. 

6. Auswirkungen des Bebauungsplans 
Das Areal ist bereits bebaut. Durch diesen Bebauungsplan wird lediglich eine geringfügig dichtere Be-
bauung ermöglicht. Auf die Errichtung eines zusätzlichen neuen Kinderhauses auf anderen Flächen in 
Eislingen/Nord kann erst einmal verzichtet werden. 

7. Umsetzung/ Planverwirklichung 
Es handelt sich um ein weitgehend bebautes Bestandsgebiet. Der Verfahrensabschluss wird für 
Herbst/Winter 2017 erwartet; so dass der Anbau im Jahr 2018 in Betrieb gehen kann. 

8. Kostenschätzung/ Wirtschaftlichkeit 
Es sind weder Grunderwerb noch Erschließungsmaßnahmen durch die öffentliche Hand erforderlich. 
Die Verfahrenskosten werden über den Verwaltungshaushalt getragen. 

Der Anbau an eine bestehende Einrichtung stellt sich für die Grundstücks-, Bau- und Betriebskosten 
wesentlich günstiger dar, als ein kompletter Neubau an anderer Stelle. 

 
Eislingen/Fils, den 30. Juni 2017/ 25. Oktober 2017 
Baudezernat/ Planungsamt 
61-Cb-m 
 
 
 
Dirk Ringleb  
Dipl.-Ing. (FH) Stadtplaner 
 
Anlagen zur Begründung: 
Anlage 1: Merkblatt Bodenschutz bei Bebauungsplänen des LRA Göppingen 
Anlage 2: Merkblatt zur flächenhaften Versickerung von Niederschlagswasser des LRA Göppingen  
Anlage 3: Stammdatenblatt Altlastenfläche Flächen-Nr. 1108 







 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Zusammenfassende Erklärung 
zum Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften 

 

„Ziegelbachklinge, 2. Änderung – Erweiterung 
Kinderhaus“ 
im Planbereich 24: Vogelgarten - Tälesweg 
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Vorbemerkung 
Der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Ziegelbachklinge, 2. Änderung – Erweiterung 
KInderhaus“ wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Stadt Eislingen/Fils am 13. 
November 2017 als Satzung beschlossen. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses in der Eislinger Zeitung am 23. November 2017 ist der Bebauungsplan in 
Kraft getreten.  

Im Verfahren wurde eine Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung durchgeführt.  

Es wurde eine Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 
sowie eine Beteiligung gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB durchgeführt.  

Entsprechend § 10a (1) BauGB ist dem in Kraft getretenen Bebauungsplan eine 
zusammenfassende Erklärung beizufügen über die Art und Weise der Berücksichtigung:  

o der Umweltbelange  
o der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 
o der Ergebnisse Behördenbeteiligung 
o der geprüften anderweitigen Planungsmöglichkeiten  

 

1. Umweltbelange 

Umweltbericht 
Gemäß § 13a (2) 1 i.V.m. § 13 (3) 1 BauGB kann im beschleunigten Verfahren von einer 
Umweltprüfung und einem Umweltbericht abgesehen werden, da keine Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7 BauGB genannten Schutzgüter bestehen. Die 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung findet keine Anwendung.  

 

Artenschutz 
Es wurde eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung gemäß § 44 BNatSchG mit folgendem 
Ergebnis durchgeführt:  

Das durch die Erweiterung überplante Gelände umfasst weitestgehend eine bestehende 
Spielfläche innerhalb der Außenanlage. Es sind hierzu voraussichtlich einige einzelne Ziergehölze 
zu entfernen. Eine am 04.05.2017 durchgeführte Übersichtsbegehung ergab keine Anhaltspunkte, 
dass durch die geplante bauliche Erweiterung Lebensstätten streng geschützter Arten in Anspruch 
genommen werden oder eine erhebliche Störung auf streng geschützte Arten ausgehen kann. 
Nach überschlägiger Betrachtung werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BNatSchG unter Beachtung der gesetzlichen Rodungszeiträume durch das 
Vorhaben nicht berührt. 
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2. Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 
Gemäß § 3 (2) BauGB wurde der Bebauungsplanentwurf für die Dauer eines Monats (7. August – 
7. September 2017) öffentlich ausgelegt. Es sind im Rahmen der Beteiligung keine 
Stellungnahmen eingegangen. 

3. Ergebnisse der Behördenbeteiligung 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die 
Planung berührt sind, wurden gemäß § 4 (2) BauGB über die Planungen unterrichtet und um 
Stellungnahme gebeten. 

Die eingegangen fachlichen Stellungnahmen wurden soweit möglich im Bebauungsplan 
berücksichtigt oder vom Gemeinderat im Rahmen der Abwägung aufgrund anderer Belange 
zurückgestellt.  

Die im Rahmen der Beteiligung nach § 4 (2) BauGB eingegangenen wesentlichen Stellungnahmen 
behandeln folgende Themenbereiche: 

Naturschutz, Oberflächengewässer und Altlasten 

Die genaue Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen ist der jeweiligen Abwägung zu 
entnehmen. 

 

4. Geprüfte anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Eislingen – 
Ottenbach – Salach vom 17. Juni 2004 ist die überplante Fläche als Gemeinbedarfsfläche 
festgesetzt. Das Areal ist bereits bebaut. Durch diesen Bebauungsplan wird lediglich eine 
geringfügig dichtere Bebauung ermöglicht. Der Anbau geht eine organisatorische Verbindung mit 
dem Bestand ein, der Außenbereich kann gemeinsam genutzt werden. 
Auf die Errichtung eines zusätzlichen neuen Kinderhauses auf anderen Flächen in Eislingen/Nord 
kann erst einmal verzichtet werden. 

Ein gesamter Neubau wurde daher aus Gründen des höheren Flächenverbrauchs und der höheren 
Herstellungs- und Unterhaltskosten als nicht sinnvoll erachtet. 
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